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ARCD: Kinder im Auto richtig sichern

- 2014 verunglückten 10.764 Kinder unter 15 Jahren als Mitfahrer im Pkw
- Bei der Wahl des Sitzes alle vorhandenen Fahrzeuge berücksichtigen
- Fehlende Sicherung: Bußgeld in Höhe von 60 Euro und ein Punkt

Bad Windsheim (ARCD), 3. August 2016 – Mit Start des neuen Kindergarten- und
Schuljahres bringen viele Eltern und Großeltern ihre Kinder und Enkel mit dem Auto
zu den Einrichtungen – häufig unnötig, manchmal gibt es jedoch keine Alternative. Der
Transport auf dem Schoß eines Erwachsenen ist dabei natürlich verboten. Wie die
Jüngsten stattdessen richtig gesichert werden müssen, erklärt der ARCD. 

Die derzeit aktuellsten Zahlen des Statistischen
Bundesamts von 2014 zeigen, wie wichtig eine gute
Kindersicherung im Auto ist: Demnach verunglückten
10.764 Mitfahrer im Pkw unter 15 Jahren. 26 davon
starben, 1.255 wurden schwer verletzt. Die Straßen-
verkehrsordnung schreibt in §21 Absatz 1a vor:
„Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr, die klei-
ner als 150 cm sind, dürfen in Kraftfahrzeugen auf
Sitzen, für die Sicherheitsgurte vorgeschrieben sind,

nur mitgenommen werden, wenn Rückhalteeinrichtungen für Kinder benutzt werden.“ Diese
müssen laut StVO bestimmten Richtlinien entsprechen, amtlich genehmigt und für das Kind
geeignet sein.

Der passende Sitz
Wie aber finden Eltern den passenden Sitz? Die Auswahl ist riesig – neben vorwärtsgerichte-
ten gibt es mittlerweile auch viele rückwärtsgerichtete Sitze, so genannte Reboarder, und das
alles für verschiedene Größen und Gewichtsgruppen der Kinder, befestigt über die Fahrzeug-
gurte oder Isofix. Einschlägige Tests können bei der Entscheidung helfen. „Allerdings sollten
Eltern hier ein besonderes Augenmerk auf die Bewertung der Unfallsicherheit legen, die zum
Teil nur mit 50 Prozent in die Gesamtbewertung einfließt. Ein etwas aufwändigerer Einbau
führt dagegen schnell zur Abwertung“, erklärt ARCD-Pressesprecher Josef Harrer. Den
Einbau sollten sich Eltern vom Fachhändler demonstrieren lassen, denn falsch angebracht
kann der Sitz zu einem enormen Sicherheitsrisiko werden. „Viele Eltern denken, sie können
jeden Kindersitz in jedes Fahrzeug einbauen. Die Sache ist allerdings viel komplizierter, da 
z. B. Staufächer im Boden das sichere Anbringen eines Stützfußes verhindern können. Umso
wichtiger ist es, sich beim Fachhändler beraten zu lassen und alle möglichen Fahrzeuge zu
berücksichtigen, in die der Sitz eingebaut werden soll“, rät Harrer. Welcher Kindersitz für wel-
ches Auto und welchen Platz dort zugelassen ist, finden Eltern außerdem auf der Homepage
der Kindersitzhersteller und in der Anleitung des Kindersitzes.

Verwarnungs- und Bußgeld
Ist das Kind im Auto nicht nach Vorschrift gesichert – also z. B. nur mit dem Erwachsenen-
gurt – kann ein Verwarnungsgeld in Höhe von 30 Euro fällig werden, bei mehreren Kindern in
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Höhe von 35 Euro. Ist das Kind überhaupt nicht gesichert, kann das mit einem Bußgeld in
Höhe von 60 Euro und einem Punkt in Flensburg zu Buche schlagen, bei mehreren Kindern
sogar mit 70 Euro und einem Punkt. „Dass sich ein Kind während der Fahrt abgeschnallt
hat, geht bei einer Verkehrskontrolle nicht als Ausrede durch“, sagt Harrer. Laut einem Urteil
des Oberlandesgerichts Hamm (Az. 5 RBs 153/13) muss ein Autofahrer nämlich die ganze
Fahrt über kontrollieren und sicherstellen, dass junge Mitfahrer angeschnallt sind. Falls sich
ein Kind abschnallt, sollte der Fahrer also umgehend anhalten. Und noch ein Tipp nach der
Fahrt: Kinder sollte man für ein Plus an Sicherheit nur auf der Gehwegseite ein- und ausstei-
gen lassen. ARCD

Diese Meldung hat 3.503 Zeichen. Abdruck honorarfrei. Wir freuen uns über ein
Belegexemplar.

Hinweis für Redaktionen: Das Bild kann unter https://www.arcd.de/presse in druckfähiger
Qualität heruntergeladen werden. Nachdruck aller Bilder zur redaktionellen Berichterstattung
honorarfrei mit Vermerk „Foto: ARCD“.

Bildunterschrift: Fahrzeug und Kindersitz müssen für die richtige Sicherung der Kleinsten
im Auto zusammenpassen. Foto: ARCD
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Über den ARCD
Der ARCD Auto- und Reiseclub Deutschland e. V. ist als moderner Mobilitätsclub ein leistungsfähiger, serviceorientierter
und unabhängiger Dienstleister, der die persönliche und individuelle Betreuung seiner Mitglieder in den Mittelpunkt stellt.
Diesen bietet er lückenlose Schutzbriefleistungen in ganz Europa sowie den außereuropäischen Anrainerstaaten des
Mittelmeeres – bei Pannenhilfe, Abschleppen und Fahrzeugbergung ohne finanzielle Obergrenze nach Anruf in der rund um
die Uhr besetzten ARCD Notrufzentrale. Der Club bietet vielfältige und exklusive touristische Leistungen und unterstützt
seine Mitglieder bei vielen Schadenfällen durch eine spezielle ARCD Clubhilfe. Als Gründungsmitglied des Verbundes
Europäischer Automobilclubs EAC mit Büro in Brüssel engagiert sich der ARCD aktiv in allen Fragen der Verkehrssicherheit
im Sinne seiner Mitglieder.
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